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Frühling 2025 

 

 
 

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner 

Uns erreichen viele Informationen aus aller Welt, die teilweise beängstigend wirken 
können. Der Natur ist dies egal. Die Bäume setzen Blätter an, das Gras wächst, die 
Sonne scheint, der Regen fällt, der Wind bläst, die Vögel brüten. So ist es recht. Ich 
habe in den letzten Wochen festgestellt, dass der sogenannte "Konjunktiv" (hätte, 
könnte, würde…) Hochkonjunktur hat. Wenn wir aufhören, über alle Eventualitäten 
in der Zukunft, die eintreten können, die möglicherweise Auswirkungen haben, nach-
zudenken oder gar deren Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, dann ist da plötzlich viel 
Zeit fürs Jetzt, fürs gemütliche Sitzen vor oder hinter dem Haus und fürs Zuschauen, 
wie die Sonne ihren Weg geht und jeden Tag ein wenig weiter links oder rechts auf- 
oder untergeht. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wunderschöne Frühlingstage! 

 

Gaby J. Müller 
Gemeindepräsidentin 
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Aus dem Gemeinderat 

 
Wohnung im Gemeindehaus 

Im Gemeindehaus steht per 1. April 2025 eine Wohnung zur Miete frei. Es handelt 
sich um die 3,5 Zimmer Dachwohnung mit Kellerabteil und auf Wunsch mit Aussen-
parkplatz. Für Fragen steht Ihnen Frau Leila Möhr 058 346 92 02 gerne zur Verfü-
gung. 

 
Zopfzmorge 

Wir erinnern gerne daran, dass alle Einwohner und Einwohnerinnen zur Teilnahme 
am monatlichen "Zopfzmorge" (jeweils am letzten Dienstag im Monat, 10 Uhr) im 
Schützenhaus eingeladen sind (vergleiche auch Seite 15). 

Neben der Geselligkeit und persönlichen Gesprächen berichtet ab und zu jemand – 
meist aus der Gemeinde – aus seinem Berufsalltag, von einer Reise, über ein Hobby 
oder ähnliches. 
 
 

Unsere neue Gemeinderätin – 
Gabriela Marques stellt sich vor 
 

Geschätzte Gemeinde, ich bin Gabriela Marques, Tochter von 
Heinz und Brigitte Niklaus. Ich bin am 21.08.1983 geboren, in 
Raperswilen aufgewachsen und viele Jahre wieder wohnhaft an 
der Ifangstrasse 2. Später kam dann mein Mann Pedro und 
meine beiden Töchtern Mila und Anna dazu, die in der VSG Wi-
goltingen zur Schule gehen. Ich arbeite seit vielen Jahren bei 
einer Supermarkt Kette in der Region. In der Freizeit bin ich Ak-
tivturnerin der Frauenriege Raperswilen, mache Handarbeiten, 
oder unternehme Etwas mit Familie und Freunden. Dank eurer 

Unterstützung darf ich mich als neugewählte Gemeinderätin mit dem Ressort Stras-
sen, Tiefbau, Verkehr, Abfall, Entsorgung und Kultur in unserer Gemeinde einbrin-
gen. Für das mir entgegengebrachte Vertrauen möchte ich mich ganz herzlich be-
danken und freue mich auf die spannende und verantwortungsvolle Arbeit. Vielen 
Dank und herzliche Grüsse. 
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Rückblick Neujahres Apéro 2025 

 
Um 10.00 Uhr eröffnete der Männerchor Raperswilen Mannenbach den Neujahres 
Apéro unter der Leitung von Heinz Kaspar mit einem Stück.  
 
Da unsere geschätzte Gemeindepräsidentin im Spital Münsterlingen lag und leider 
nicht anwesend sein konnte, übernahm die Gemeinderätin Gabriela Marques die 
Neujahrsansprache. 
 
Nach weiteren musikalischen Leckerbissen seitens unseres Männerchors, wurde 
das Buffet für die ca. 80 anwesenden Gäste eröffnet mit Fleisch- und Käseplatten 
von Bieris Weidebeef und Brötli vom Seeruggä Beck Strasser. Im Anschluss wurde 
das vielseitige Dessertbuffet aufgedeckt, dass grosszügiger weise von Rosmarie und 
Werner Strasser offeriert wurde: An dieser Stelle nochmals ein herzliches Danke-
schön! Erstmals wurde auch Kaffee dazu serviert, was grossen Anklang fand. Es 
wurden viele tolle Gespräche geführt und man verbrachte einen schönen Vormittag 
in heiterer Runde. Wir freuen uns schon auf den nächsten Gemeindeanlass. 
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Aus dem Gemeindeleben 
 

Zuzug 

Roman Brändli 

Mischa Locher 

Jeremy Näscher 

Adrian Robst 

 

Geburt 

Leandra Kummer 

 

Wegzug - Auf Wiedersehen und alles Gute! 

Timon Festi 

Karin Fischer 

Sina Habegger 

Nathalie Hartmann 

Rosa Herzog 

Muriel Kruijver 

Anna und Shirin Lehmann 

René Lang 

Frank Schiffer 

Lilian Schneider 

Robin Schuhmacher 
 
 

Baubewilligungen 
 

Vereinfachtes Verfahren: 

Bauherr:  Gaby J. Müller, Helsighauserstrasse 6, 8558 Raperswilen 
Vorhaben:  Parz. 502, Heizungsersatz 
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Mitteilung aus dem Steueramt 
 

Provisorische Steuerrechnung 2025 

Die provisorische Steuerrechnung für das Jahr 2025 wird Ihnen im April 2025 zuge-
stellt. Die provisorischen Steuern werden in drei Raten bezogen. Die erste Rate wird 
am 31. Mai, die zweite am 31. August und die dritte am 31. Oktober 2025 fällig. 
Gerne können Sie mit uns auch eine individuelle Ratenzahlung vereinbaren.  
Herzlichen Dank für die fristgerechte Bezahlung. 
 
Erwarten Sie für das Jahr 2025 Veränderungen beim Einkommen oder Vermögen? 
Dann melden Sie uns dies bitte schriftlich (steuerbares Einkommen, steuerbares 
Vermögen). Gerne stellen wir Ihnen eine angepasste Rechnung zu. 
 

Veranlagungsstand Steuern 

Leider hat sich die Situation noch nicht verbessert.  

Wir danken Ihnen für die Geduld und stehen gerne für Fragen zur Verfügung:  
 
Katja Alther - Leiterin Steueramt 
Telefon 058 346 92 03 
katja.alther@raperswilen.ch 
 
 

Krankenkassen-Prämienverbilligung 2025 
 

Grundsatz 

Der Kanton Thurgau gewährt versicherten Personen gemäss Krankenversiche-
rungsgesetz KVG, welche Aufenthalt im Kanton Thurgau am 1. Januar 2025 haben 
und in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben eine individuelle Prämien-
verbilligung (IPV) für die obligatorische Krankenversicherung. 
 

Anspruchsberechtigung und Berechtigungsgrundlagen 

Grundlage für die Berechnung der Prämienverbilligung 2025 ist die provisorische 
Steuerrechnung per Stichtag 1. Januar 2025. Massgebend ist die gesamte einfache 
Steuer der satzbestimmenden Faktoren. Nach dem Stichtag geborene Kinder sowie 
aus dem Ausland oder einem anderen Kanton zuziehende Personen sind erst im 
Folgejahr bezugsberechtigt.  
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Bezüger/innen von Ergänzungsleistungen erhalten eine EL-Prämienpauschale und 
müssen deshalb keinen Antrag für Prämienverbilligung stellen. 
 

Für Personen, die ein steuerbares Vermögen ausweisen, entfällt ein IPV-An-
spruch. Kinder, deren Eltern eine maximale einfache satzbestimmende Steuer von 
CHF 1'600.00 und kein steuerbares Vermögen ausweisen, erhalten eine einheitliche 
IPV. Massgebend dafür ist die provisorische Steuerrechnung 2024. 
 

Prämienverbilligungsbeiträge für Erwachsene 

Kategorie Einfache Steuer zu 100 % Prämienverbilligung 2025 
A bis CHF 400.00  CHF 3’396.00 
B bis CHF 600.00 CHF 2’544.00 
C bis CHF 800.00 CHF 1'692.00 
 

Prämienverbilligungsbeiträge für Kinder 
(bis zum vollendeten 18. Altersjahr / Jahrgang 2007 – 2024) 

Kategorie Einfache Steuer zu 100 % Prämienverbilligung 2025 
bis CHF 1’600.00 CHF 1’200.00 
 
Bedingung für die Ausrichtung der Prämienverbilligung 2025 an Kinder ist, dass das 
provisorisch veranlagte steuerbare Vermögen 2024 der in ungetrennter Ehe leben-
den Eltern oder einer anderen antragsberechtigten Person die Summe von 
CHF 0.00 nicht übersteigt. 
 

Einreichefrist und Auszahlung IPV 

Das Antragsformular muss innerhalb von 30 Tagen an die Krankenkassenkontroll-
stelle Raperswilen retourniert werden. 

Die Auszahlungen erfolgen jeweils Ende des Monats, frühestens ab Juli 2025. Die 
Prämienverbilligung wird vom Sozialversicherungszentrum Thurgau (SVZ) direkt 
dem Krankenversicherer vergütet. Die Gutschrift wird durch eine Mitteilung dem Ver-
sicherten angezeigt. 
 

Neubemessung Krankenkassen-Prämienverbilligung 2024 

Innert 30 Tagen ab Erhalt der rechtskräftigen Schlussrechnung der Steuern 2024. 
 

Neubemessung Krankenkassen-Prämienverbilligung 2025 

Innert 30 Tagen ab Erhalt der rechtskräftigen Schlussrechnung der Steuern 2025. 
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Wichtig: 
Sollten Sie von Ihrer Wohngemeinde im Frühjahr keinen Antrag erhalten haben und 
sind Sie der Meinung, dass Sie aufgrund Ihrer Steuerfaktoren zum Bezug der Prä-
mienverbilligung 2025 berechtigt sind, melden Sie sich bis spätestens 31. Dezember 
2025 bei der Wohngemeinde, in der Sie am 1.01.2025 Wohnsitz hatten. Diese Ge-
meinde wird Ihr Gesuch prüfen und Sie über das Ergebnis orientieren.  
 
Die Bezugsberechtigten müssen alle Fragen auf dem Antragsformular ausfüllen, da-
mit der Antrag geprüft werden kann. Bitte vergessen Sie nicht, alle Kreuze und auch 
Ihre Unterschrift anzubringen. Unvollständige Formulare müssen an die gesuchstel-
lende Person zur Komplettierung retourniert werden. Das Feld mit der Angabe über 
die aktuelle Krankenkasse ist bei allen Personen (Erwachsene und Kinder) zwingend 
auszufüllen. Falls die aufgedruckte Krankenkasse nicht mehr stimmt oder gar keine 
Krankenkasse aufgedruckt ist, benötigen wir zusätzlich eine Kopie der aktuellen 
Krankenkassen-Versicherungspolice (Stand 1.01.2025). 
 
Weitere, ausführliche Informationen zur Prämienverbilligung 2025 finden Sie im On-
lineschalter auf der Webseite der Gemeinde Raperswilen (www.raperswilen.ch). Für 
konkrete Fragen oder Unklarheiten können Sie sich auch gerne direkt an Frau 
Sandra Aloe, Telefon 058 346 92 04, sandra.aloe@raperswilen.ch wenden. 
 
 

Hundesteuerrechnungen 2025 
 

Hundesteuer 

Hunde im Alter von 5 Monaten und darüber sind steuerpflichtig. Die Hundesteuer für 
den ersten Hund beträgt in Raperswilen CHF 90.– und für jeden weiteren Hund im 
gleichen Haushalt CHF 150.–. Falls ein Hund stirbt oder weggegeben wird, erfolgt 
von Gesetzes wegen keine Rückerstattung. Wir bitten die Hundehalterinnen und 
Hundehalter, ihre Hunde bei der Gemeinde Raperswilen anzumelden und allfällige 
Mutationen so rasch wie möglich mitzuteilen. Sie können uns die Meldung telefo-
nisch (058 346 92 04) oder per E-Mail (sandra.aloe@raperswilen.ch) mitteilen.  

 

Hunderegistrierung 

Welpen sind innerhalb von 3 Monaten mit einem Mikrochip zu kennzeichnen. Hun-
dehalter können sich hierfür an einen in der Schweiz tätigen Tierarzt wenden. Ein im 
Ausland gechipter Hund muss nach Zuzug vom Ausland von einem in der Schweiz 
tätigen Tierarzt in AMICUS registriert werden. Die Mikrochip-Daten werden bei der 
AMICUS) registriert. Mutationen wie Hunde- bzw. Hundehalterwechsel, Änderungen 
der registrierten Daten (Adressänderungen, Ableben des Hundes) müssen innert 10  

 

http://www.raperswilen/
mailto:sandra.aloe@raperswilen.ch
mailto:mauro.schueepp@muenchwilen.ch
mailto:sandra.aloe@raperswilen.ch


 
9 
 

 
 

Tagen den Einwohnerdiensten und der Datenbank AMICUS, Tel. 0848 777 100 oder 
info@amicus.ch, gemeldet werden. 
 

Obligatorische Hundeausbildung  

Das Thurgauer Hundegesetz schreibt vor, dass alle Hundehalter mit Ihrem Hund 
innerhalb eines Jahres nach Anschaffung des Tieres einen Kurs über eine aner-
kannte praktische Hundeerziehung besuchen müssen. Die anerkannte praktische 
Hundeerziehung umfasst einen Kurs mit mindestens 10 Lektionen mit Lerninhalten 
wie Leinenführigkeit, allgemeinem Gehorsam und Verhalten in der Umwelt und, so-
fern es das Alter zulässt, einen Welpenkurs. 

 

Haftpflichtversicherung 

Wer einen Hund hält, muss eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme 
von mindestens 3 Mio. Franken abgeschlossen haben. 

 

Bewilligungspflicht potenziell gefährlicher Hunde (www.veterinaeramt.tg.ch) 

Wer einen potenziell gefährlichen Hund oder einen Hund aus einer Kreuzung mit 
einem potenziell gefährlichen Hund im Kantonsgebiet halten oder ausführen will, be-
nötigt eine kantonale Bewilligung. Personen, die einen potenziell gefährlichen Hund 
halten und im Kanton Thurgau ihren neuen Wohnsitz nehmen wollen, müssen bis 
spätestens 10 Tage nach Zuzug beim Veterinäramt ein Bewilligungsgesuch einrei-
chen. Die Bewilligung basiert auf einer Beurteilung der Wesenssicherheit des Hun-
des. Mit dem Bewilligungsgesuch sind dem Veterinäramt folgende Unterlagen ein-
zureichen: Handlungsfähigkeitszeugnis, Wohnsitzbestätigung, Auszug aus dem 
Schweizerischen Zentralstrafregister, Nachweispapier über die Herkunft des Hundes 
und über Kenntnisse im Hundewesen, Police der Haftpflichtversicherung, Passfoto 
der gesuchstellenden Person, Kostenvorschuss CHF 500.– (weitere Person  
CHF 50.–, weitere Hunde CHF 300.–). 
 
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich an die Einwohnerdienste Raperswilen,  
Telefon 058 346 92 04 oder sandra.aloe@raperswilen.ch. Informationen über die 
Hundehaltung finden Sie unter: www.veterinaeramt.tg.ch. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@amicus.ch
http://www.veterinaeramt.tg.ch/
mailto:sandra.aloe@raperswilen.ch
http://www.veterinaeramt.tg.ch/
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Unterschriftenlisten bei Volksabstimmungen 
 

Volksinitiativen und Referenden gehören zum Wesen der Schweiz. Sie sind wichtige 
Mittel, damit die Bevölkerung direkt am politischen Prozess teilnehmen und die Zu-
kunft der Schweiz mitgestalten kann. Die Unterschriftenlisten werden laufend durch 
die Einwohnerdienste bescheinigt und unverzüglich an das entsprechende Komitee 
gesendet. Bei der Kontrolle treffen wir immer wieder auf verschiedene Varianten von 
ausgefüllten Unterschriftenzeilen wie zum Beispiel von gleicher oder fremder Hand 
ausgefüllt oder dito-Zeichen. Gerne weisen wir auf die wichtigsten Merkmale hin: 

 

In der Regel müssen alle Felder eines Unterschriftenbogens eigenhändig ausgefüllt 
und unterschrieben werden.  

Erlaubt sind: 

- Geburtsdatum und Adresse dürfen von fremder Hand oder mit Schreibma-
schine ausgefüllt sein. Dito-Zeichen sind nur im Feld "Wohnadresse" erlaubt. 

- Name, Vorname und Unterschrift sind zwingend eigenhändig anzubringen. 
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SBB-Spartageskarte Gemeinde 
 

Am Schalter der Gemeindeverwaltung Raperswilen konnten bereits die ersten Er-
fahrungen gesammelt werden. 
 
Die Spartageskarte Gemeinde ist für alle Personen erhältlich, unabhängig davon, wo 
diese wohnen. Sie können sich einen Überblick über die kontingentierte Verfügbar-
keit für die nächsten 6 Monate verschaffen unter: www.spartageskarte-gemeinde.ch. 
 
Preise 

Klasse und Segment Preisstufe 1 
bis maximal 10 Tage vor 
dem Reisetag erhältlich 

Preisstufe 2 
bis maximal 1 Tag vor 
dem Reisetag erhältlich 

2. Klasse 1/2 39 CHF 59 CHF 

2. Klasse 1/1 52 CHF 88 CHF 

1. Klasse 1/2 66 CHF 99 CHF 

1. Klasse 1/1 88 CHF 148 CHF 

 
Die Spartageskarten Gemeinde müssen Sie bis spätestens einen Tag vor dem ge-
wünschten Reisetag bei der Gemeinde Raperswilen am Schalter reservieren und 
gleich bezahlen. Per E-Mail bzw. telefonisch werden keine Reservationen oder Be-
stellungen entgegengenommen. Sie werden für die reisende Person mit Vor- und 
Nachname sowie Geburtsdatum personalisiert und sind nicht übertragbar. 
 
 

Texaid 
 

Im Jahr 2024 wurden folgende Mengen Alttextilien gesammelt: 
• Sammelmenge Container in Raperswilen: 805 kg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.spartageskarte-gemeinde.ch/de
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Neophyten 
 
(ph/gm) Neophyten sind Pflanzen, die bei uns nicht heimisch sind. Bedrängen oder 
verdrängen sie sogar heimische Arten, sind sie invasiv. So können sie auch die Inf-
rastruktur beschädigen oder sogar die Gesundheit gefährden. Desshalb will das Amt 
für Umwelt diese invasiven Neophyten mit unserer Hilfe bekämpfen. Leisten auch 
Sie ihren Beitrag, durchs fachgerechte Entfernen und Entsorgen dieser exotischen 
Problempflanzen und bremsen Sie die Weiterverbreitung. Sie bekommen auf der 
Gemeindeverwaltung gratis den 60 Liter Neophytensack, den sie gefüllt im dafür be-
reitgestellten Container im Werkhof gratis entsorgen können. Die Pflanzen werden 
dann in der Kehrichtverbrennungsanlage verbrannt. Im Neophyten Sack werden alle 
fortpflanzungsfähigen Teile der Pflanze entsorgt. Insbesondere beim einjährige Be-
rufskraut ist darauf zu achten, dass beim Ausreissen alles mitkommt. 
 
Bei krautigen Arten wie der Amerikanischen Goldrute oder dem Schmalblättrigen 
Greiskraut gehört jeweils die ganze Pflanze in den Sack. Bei Sträuchern oder Bäu-
men wie beim Kirschlorbeer oder der Hanfpalme (Tessiner Palme) sind es die bee-
renartigen Früchte und die Wurzeln. Bei anderen Pflanzen sind es die Samen oder 
die Hülsenfrüchte. 
 
Ein Flyer sowie die Website des Amtes für Umwelt (www.neophytensack.ch) listen 
auf, wie mit welchen Problempflanzen zu verfahren ist. Dort finden sich auch weitere 
Flyer und Merkblätter zum Umgang mit invasiven Neobiota. 
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Entsorgung 
 

(gm) Die singende Weihnachtskarte, die blinkenden Turnschuhe, 
das Regal mit fest verbauter Beleuchtung, das smarte Thermostat 
usw. Artikel, die auf den ersten Blick gar nicht nach einem 
elektr(on)ischen Gerät aussehen, aber genau als solches behan-
delt und am Ende des Lebenszyklus auch entsorgt werden müs-
sen. 
Falsch entsorgte Elektrogeräte und Akkus sind brandgefährlich! 
Immer wieder kommt es auf Entsorgungshöfen zu gefährlichen 
Bränden. Sie sind auf unsere Mithilfe angewiesen. Weitere Infos 
und Aufklärungsvideos auf: www.swissrecycle.ch 

 
Batterien und Akkus 
Batterien und Akkus enthalten viele wertvolle Rohstoffe, die wiederverwertet werden 
können. Zudem beinhalten sie einige schädliche Schwermetalle und speziell Lithium-
Ionen-Akkus bergen ein gewisses Gefährdungspotenzial. Bei Überladung, Tiefentla-
dung oder Beschädigung können sie in Brand geraten. Aus diesen Gründen ist es 
sehr wichtig, dass Batterien und Akkus nicht im Kehricht verschwinden, sondern 
fachgerecht entsorgt werden Weitere Infos finden Sie auf: https://swissre-
cycle.ch/de/wertstoffe-wissen/wertstoffe/batterien-und-akkus 
 
Nachholtag für die Kehrrichtabfuhr Montag, 21. April 2025 (Ostermontag): 
Dienstag, 22. April 2025 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.swissrecycle.ch/
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Feuerwehr 
 
Am 24.02.2024 hielten wir die Sitzung der Feuerschutzkommission ab. Die Rech-
nung ist gegenüber dem Budget tiefer ausgefallen. Es mussten weniger Einsätze 
gewährleistet werden und Weiterbildungskurse wurden kurzfristig abgesagt. Dies 
wirkt sich natürlich direkt auf die Gesamtrechnung des Feuerwehrzweckverband 
Wäldi-Raperswilen aus und deshalb schloss diese rund CHF 10’000.00 besser ab 
als budgetiert. Für Raperswilen macht das wie üblich rund einen Drittel aus. Einsätze 
können wir zum Glück noch nicht voraussehen und beim Budgetprozess ist aus oben 
genannten Gründen, auch immer etwas Kaffeesatz lesen dabei. Der langjährige, 
hervorragende Dienst leistende Vizekommandant Hansjürg Weibel, wurde Ende 
2025, wohlverdient in den Feuerwehrruhestand entlassen. Neuer Vizekommandant 
ist Matthias Reichmuth, der bisher schon als Delegierter der FW in der Feuerschutz-
kommission tätig war. Als neuen Delegierten durften wir Ruedi König von Hefenhau-
sen in unserer Kommission herzlich willkommen heissen. Bei der Anschaffung des 
neuen Schlauchverleger–Fahrzeuges, kommt es gemäss dem Kommandanten von 
Märstetten-Wigoltingen, Hanspeter Wasserfallen, zu Verzögerungen bei der Herstel-
ler Firma Tony Brändle AG. Das Fahrzeug kann deshalb nicht wie geplant im 1. 
Quartal 25 angeliefert werden. Im Gegenzug wird der Schlauchanhänger der Firma 
FEUERWEHRtech, pünktlich geliefert.  
Da die letzten zwei Jahre starke Jahrgänge das Feuerwehrpensionsalter erreichten, 
ist der Bestand der AdF’s (Angehöriger der Feuerwehr) auf unter 75 Personen ge-
sunken. Falls Sie einen sehr wertvollen Dienst an unsere Dorfgemeinschaft leisten 
wollen, ist auf der Seite 17 das Anmeldeformular abgedruckt. Sie können auch ein-
fach anrufen.  
 

Notfalltreffpunkt  
Zur Erinnerung. Unser Notfalltreffpunkt ist beim Schulhaus, er wird in ausserge-
wöhnlichen Lagen über 24h betrieben und dient zur Information der Bevölkerung, 
wenn alle Kommunikationsmittel ausgefallen sind.  
 

Bachunterhaltskonzept 
Unterhalt an den Bächen dürfen gemäss Amt für Umwelt nur in den Monaten Au-
gust und September getätigt werden.  
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Zopfzmorgen 
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Eingesandtes 
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Rückblick der Frauenriege Reise 2024 
 
Am Samstag 14. September führte uns unsere interne Reiseführung, ohne Bekannt-
gabe des Reiseziels, nach einer kurzen Wanderung durch St. Gallen mit einem Ab-
stecher im Stiftsbezirk mit der berühmten Stiftsbibliothek. 
 
 

 
 
Nach einem feinen Nachtessen im Stars and Stripes 
übernachteten wir in einer sympatischen Jugendher-
berge. 
 
 
 
 
 

Am Sonntag machten wir eine Gourmetwanderung im 
malerischen Heiden.  
 
 
 
 
Die zufriedene Reisegruppe!  
Wieder einmal ein gelungener, 2-tägiger Frauenausflug! 
 

 
Auch Lust mal dabei zu sein? 
 
Bei uns ist jede Frau herzlich 
willkommen, gerne darf bei uns 
unverbindlich reingeschnuppert 
werden. 
 
Kontakt: Gabriela Marques 
078 912 10 83 
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Auch wir sind gut ins neue Jahr gestartet und haben auf diesem Tisch am Neu-

rjahrsapero in Wigoltingen, die grosse Spielgruppen-Vielfalt präsentiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ab sofort nehmen wir gerne Anmeldungen  

fürs neue Schuljahr 2025/2026 entgegen.  

 

Wenn du im Sommer 3 Jahre alt bist und dich freust mit anderen 

Kindern zu spielen, zu turnen und auf Entdeckungsreise zu gehen. 

Dann ist die Indoor- oder Bewegungsspielgruppe genau das richtige für dich. 

 

Wir freuen uns auf dich! 

 
Für weitere Infos steht Ihnen Christine Wieser,  

info@spielgruppe-wigoltingen.ch, gerne zur Verfügung. 
 

Das Anmeldeformular und weitere Infos finden Sie unter: 

spielgruppe-wigoltingen.ch 

 

mailto:info@spielgruppe-wigoltingen.ch
http://www.spielgruppe-wigoltingen.ch/
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Unterstützung im Alltag  
 
 

 
 
 
 

 
 
Entlastungsdienst für pflegende Angehörige 
Gönnen Sie sich eine Auszeit 
Zu Hause betreut sein, bedeutet Sicherheit und Lebensqualität. 
Geschulte SRK-Betreuerinnen und -Betreuer lösen pflegende Angehörige - auch von 
Menschen mit Beeinträchtigungen – gelegentlich oder regelmässig ab – einfühlsam 
und kompetent. Mit «Dementia Care» bieten wir flexible Entlastung bei der Betreu-
ung von Menschen mit demenziellen Erkrankungen. 
 
Rotkreuz-Notruf 
Sicherheit rund um die Uhr zu Hause und unterwegs 
Im Alter, bei Krankheit oder Behinderung die Selbständigkeit bewahren und in ver-
trauter Umgebung bleiben - wer möchte das nicht. Wer hilft bei einem unglücklichen 
Sturz? Was tun bei plötzlichem Unwohlsein oder anderen schwierigen Situationen? 
 
Rotkreuz-Fahrdienst 
Menschlichkeit macht mobil 
Haben Sie einen medizinischen Termin? Ist die Benutzung der öffentlichen Ver-
kehrsmittel schwierig für Sie oder benötigen Sie eine Begleitperson? Dann engagie-
ren Sie den Rotkreuz-Fahrdienst. Freiwillige des Rotkreuz-Fahrdienstes begleiten 
Sie von Tür zu Tür. 
 
Kantonale Fachstelle Alter 
Fallkoordination und Beratung 
Kostenlose und neutrale Beratung und Begleitung für Menschen, die in Lebenssitu-
ationen geraten oder zu gelangen drohen, in denen das bisherige Betreuungssystem 
an seine Grenzen stösst oder keines vorhanden ist. Die KFA-Leistungen sind im ge-
samten Gebiet des Kanton Thurgau verfügbar. 
 
Besuchs- und Begleitdienst 
Zeit erhalten, Zeit schenken, Freundschaft schliessen 
Menschen brauchen Menschen. Gemeinsam Zeit verbringen, Erlebnisse teilen, sich 
austauschen und sich gegenseitig zuhören – das ist Lebensqualität. Der Besuchs- 
und Begleitdienst des SRK Thurgau bringt Menschen zusammen. 
 
 

Immer da, wenn es uns braucht. 
SRK Kanton Thurgau bietet für 
alle Lebenslagen die entsprechen-
den Unterstützungsangebote an. 
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Kinderbetreuung zu Hause 
Soforthilfe für Eltern in Not 
Wir sind für Sie und Ihre Kinder da. Wir organisieren kurzfristige Hilfe oder länger 
andauernde Unterstützung für Sie. Wir vermitteln Ihnen einen kompetente Betreu-
ungsperson, die zu Ihnen nach Hause kommt, sich um die Kinder kümmert, zu Hause 
und im Freien mit ihnen spielt und Mahlzeiten zubereitet. 
 
Babysitter Vermittlung SRK 
Engagierte Jugendliche als Babysitter 
Im ganzen Kanton Thurgau freuen sich motivierte und engagierte Jugendliche die 
erfolgreich den Babysitting-Kurs SRK absolviert haben darauf, auf Ihre Kinder auf-
zupassen. Die Jugendlichen leisten einen wichtigen Beitrag und entlasten Eltern wir-
kungsvoll. 
 
Wir beraten Sie gerne persönlich: 071 626 50 80 
Schweizerisches Rotes Kreuz, Kanton Thurgau, Geschäftsstelle, Rainweg 3, CH-
8570 Weinfelden 
 
 
 
 

Wie geht es Ihnen finanziell? 
 
Grundsätzlich kaufen wir, um unsere Ziele zu erreichen, nicht nur um uns zu ernäh-
ren. Mit einem Einkauf können wir uns belohnen, mit Markenkleidern können wir uns 
schöner fühlen und Anerkennung ergattern – und mit Fastfood unsere Gelüste be-
friedigen. 
 
Wir sind jeden Tag mit hunderten von Marketingmassnahmen konfrontiert. In den 
sozialen Medien, auf der Strasse und in der Werbung im TV. Diese Massnahmen 
sollen uns überzeugen sofort, besser, teurer und mehr zu shoppen. Machen wir das 
mit System oder nach einem Budget? Oder fliesst das Geld einfach nach Lust und 
Laune aus unseren Taschen? 
 
Möchten Sie genauer hinsehen und Ihre Einkäufe in ein Budget integrieren?  
Caritas Thurgau bietet zu diesem Thema Budgetberatungen an. Melden Sie sich 
unter 071 626 11 86, oder bei thurgau@caritas.ch 
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Spannende Kurse im Angebot! 
 
Support-Treff – Hilfestellungen für Computer und Handy 
Do., 24.04.25 14.00–15.30 Uhr / Do., 22.05.25 14.00–15.30 Uhr / Do., 26.06.25 
14.00–15.30 Uhr 
Android Smartphone Grundkurs 
Di., 08.04.&15.04.25 jeweils von 13.30 - 16.30 Uhr 
 
Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag in Kreuzlingen  
Fr., 09.05.25, 08.30–12.00 Uhr 
 
Android Smartphone Aufbaukurs 
Di., 20.05.-27.05.25 jeweils von 13.30 - 16.30 Uhr 
 
Unser ganzes Programm finden Sie auch online: www.pstg.ch/freizeit 
 
 
 
 

 

 

http://www.pstg.ch/freizeit
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Freiwilligenarbeit ist Gold wert 

 
Freiwillige leisten Unglaubliches. Sie unterstützen Nachbarn in schwierigen Zeiten, 
organisieren kulturelle Veranstaltungen, begleiten Menschen, setzen sich für die 
Umwelt ein oder engagieren sich in Vereinen und gemeinnützigen Projekten. Oft im 
Hintergrund, aber mit grosser Wirkung. Ihre Arbeit macht unsere Gesellschaft nicht 
nur menschlicher, sondern auch lebendiger und widerstandsfähiger. 

Ein Tag des Dankes 
Benevol Thurgau hat anlässlich des Uno Tag der Freiwilligen vom 5. Dezember 
DANKE mit einer grossen Verteilaktion Danke gesagt und die Freiwilligenarbeit in 
den Fokus gestellt. „Ohne Freiwillige würden viele Bereiche unseres Alltags nicht 
funktionieren. Sie sind das Herzstück unserer Gesellschaft“, sagt Conny David-Wid-
mer, Geschäftsleiterin von benevol Thurgau. «Der Internationale Tag der Freiwilligen 
ist eine Gelegenheit, die Wichtigkeit dieses Engagements sichtbar zu machen und 
zu feiern. Wir laden alle ein, sich bewusst zu machen, wie Freiwillige unser Leben 
bereichern – und vielleicht selbst darüber nachzudenken, wie man sich einbringen 
kann,“ fügt David-Widmer hinzu. Freiwilliges Engagement ist nicht nur ein Geschenk 
an die Gesellschaft, sondern auch eine Bereicherung für die Engagierten selbst. Es 
schafft Gemeinschaft, ermöglicht persönliche Weiterentwicklung und macht Freude, 
schenkt Sinn. 

1000 Schoggi-Goldtaler wurden rund um den 5. Dezember verteilt und somit auf die 
vielen Freiwilligen aufmerksam gemacht. Vor der Sitzung des Grossen Rates wurden 
die Kantonsrätinnen und Kantonsräte mit einem Schoggi-Goldtaler überrascht, am 
5. Dezember fanden an vier Standorten im Kanton Verteilaktionen statt. Amriswil, 
Weinfelden, Spital Münsterlingen und Frauenfeld fanden sich Vertreter*innen von 
benevol Thurgau ein und wurden dabei tatkräftig von Partnermitgliedern unterstützt. 
Erfreulicherweise nahmen sich auch Regierungsrat Urs Martin, Stadträtin in Frauen-
feld und Kantonsrätin Barbara Dätwyler sowie Marina Bruggmann, Geschäftsleiterin 
des Hospizdienstes Thurgau und ebenfalls Kantonsrätin, die Zeit und halfen bei die-
ser süssen Aktion mit. Herzlichen Dank allen, die diese Aktion ermöglich haben. 

Vision einer solidarischen Gesellschaft 
Benevol Thurgau, die Fachstelle für Freiwilligenarbeit im Kanton Thurgau, verfolgt 
die Vision einer solidarischen Gesellschaft, in der alle Menschen durch freiwilliges 
und ehrenamtliches Engagement einen Beitrag an Mensch und Umwelt leisten. Be-
raten, stärken, unterstützen und sichtbar machen – sind die Aufgaben der Fachstelle. 
Für Fragen oder Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. benevol Thurgau, 
Conny David, Geschäftsleiterin,Tel. 076 340 68 06, info@benevol-thurgau.ch, 
www.benevol-thurgau.ch 

mailto:info@benevol-thurgau.ch
http://www.benevol-thurgau.ch/
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Flächen und Freiwillige gesucht: Für einen wieselfreundlichen Thurgau!  
Über 1‘600 Meter Biodiversitätshecke für das Wiesel und über 100 Wieselbur-
gen wurden im letzten Jahr vom WWF erstellt. An diesen Erfolg will der WWF 
anknüpfen und sucht weitere Flächen in Landwirtschaftsland, um wertvolle 
Aufwertungen umzusetzen.  
 
Das Wiesel - ein willkommener Mäusejäger  
 
Dank Asthaufen, Steinlinse, gestuften Waldrändern oder einer Biodiversitätshecke 
finden unsere einheimischen Wiesel wieder vermehrt einen geeigneten Lebens-
raum. Von diesen Kleinstrukturen profitieren nicht nur Mauswiesel und Hermelin, 
sondern auch viele andere Tier- und Pflanzenarten. Auch für uns Menschen sind die 
Wiesel ein Gewinn: Mit einer Wieselfamilie auf dem Landwirtschaftsbetrieb ist eine 
nachhaltige und einfache Mäusebekämpfung gewährleistet.  
 
Gesucht: Standorte für Fördermassnahmen Damit möglichst viele weitere wie-
selfreundliche Strukturen entstehen können, werden im Thurgau Orte gesucht, wo 
Ast- und Steinhaufen angelegt, Hecken gepflanzt und Trockensteinmauern gebaut 
werden können. Geeignet sind Flächen im Kulturland aber auch Waldränder und 
Lichtungen. Die Fördermassnahmen für Wiesel werden vom WWF-Regiobüro 
AR/AI-SG-TG geplant und mit Hilfe von engagierten Freiwilligen umgesetzt. Für den 
Landwirten oder die Landwirtin entstehen keine Kosten. 
 
Gesucht: Freiwillige  
Wer kein eigenes Land für Fördermassnahmen hat, und sich trotzdem für die Wiesel 
einsetzen will, kann als Freiwillige:r bei den Natureinsätzen mit anpacken. Hecken 
pflanzen, Trockensteinmauern bauen und Ast- und Steinhaufen anlegen sind prakti-
sche Tätigkeiten. Dabei lernt man nicht nur viel über die kleinen Raubtiere, sondern 
auch Gleichgesinnte kennen. 
 
Die WWF-Frühjahrs-Natureinsätze im Thurgau:  
7. + 8. März 2025 / Wuppenau TG / Heckenpflanzungen für Wiesel und Kleintiere  
15. März 2025 / Weingarten TG / Heckenpflanzung auf dem Pferdebetrieb  
19. März 2025 / Frauenfeld TG / Heckenpflanzung auf den Weiden  
 
Interessierte können sich bei Lea Karrer, lea.karrer@wwf.ch, 071 221 72 30 melden. 
Weitere Infos unter https://www.wwfost.ch/wiesel 
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Häusliche Gewalt – Sie sind nicht die Einzige! 
 
Häusliche Gewalt kann in allen Beziehungen vorkommen: Bei jungen Paaren, Eltern 
mit Kindern, älteren Ehepaaren oder auch wenn man sich bereits getrennt hat.  
Häusliche Gewalt meint nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch psychische Ge-
walt wie Beleidigungen, Drohungen, Beschimpfungen und Stalking. In den meisten 
Fällen hört die Gewalt nicht von alleine auf, darum ist Abwarten oft die falsche Stra-
tegie. Reagieren sie und holen Sie Hilfe! 
 
Viele Betroffene schämen sich für das, was zu Hause abläuft und wollen ihr Umfeld 
nicht mit ihren Problemen belasten.  Aber Sie sind nicht alleine. 
Wir kennen uns mit dem Thema häusliche Gewalt aus und bieten Ihnen anonyme 
und kostenlose Beratung. Niemand muss mit diesem Thema alleine bleiben. Wir 
nehmen uns Zeit und hören Ihnen zu. Wir zeigen Ihnen auf welche Möglichkeiten 
Sie haben und besprechen gemeinsam mögliche nächste Schritte. 
 
Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen Thurgau, Tel. O52 720 39 90 
kontakt@frauenberatung-tg.ch, www.frauenberatung-tg.ch 
 
 

 
 

mailto:kontakt@frauenberatung-tg.ch
http://www.frauenberatung-tg.ch/
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FREIE BAHN FÜR IGEL & CO. IM KANTON THURGAU 
 
Mit Hilfe von Freiwilligen wollen wir im Projekt Wilde Nachbarn Thurgau 2025 die 
Vernetzung von Lebensräumen im Siedlungsraum für kleine Wildtiere fördern.  
 
Grosse Hürden für kleine Fussgänger 
Hier ein Zaun, dort ein Treppenabsatz oder eine Mauer, die den Igeln und anderen 
kleinen Wildtieren den Weg versperren. Aufgrund von Hindernissen und Barrieren 
zu Umwegen gezwungen, halten sich Igel länger in gefährlichen Bereichen wie 
Strassen auf und verlieren wertvolle Zeit, die sie für die Nahrungs- oder Partnersu-
che einsetzen könnten.  
 
Freiwillige schaffen Durchgänge für Igel & Co. 
Wir suchen Freiwillige, die in ihrer Wohnumgebung Durchgänge für die kleinen Fuss-
gängen neu schaffen und diese mit Igel-Plaketten markieren. Wir stellen danach 
Wildtierkameras zur Verfügung, um diese neu geschaffenen Durchgänge zu über-
wachen. So wird sichtbar, welche Wildtiere von den Durchgängen auf ihren nächtli-
chen Streifzügen profitieren. Interessiert? Dann melden Sie sich gerne für den Infor-
mationsanlass am Donnerstagabend, 23.4.2024 um 18.30 Uhr in Weinfelden an: An-
meldung unter thurgau.wildenachbarn.ch/agenda/informationsanlass-freie-bahn-
thurgau. 
 
Breite Trägerschaft 
Das Projekt «Wilde Nachbarn Thurgau» möchte Wildtiere im Siedlungsraum erfor-
schen, schützen und fördern. Träger sind fünf lokale Organisationen und Institutio-
nen: das Naturmuseum Thurgau, Pro Natura TG, der WWF TG, die Thurgauische 
Naturforschende Gesellschaft und der Thurgauer Vogelschutz. 
 
Kontakt 
Katja Rauchenstein & Julia Schmid, Projektleitung «Wilde Nachbarn Thurgau» 
thurgau@wildenachbarn.ch  

 

Mit einfachen Massnah-
men wie solchen Zwi-
schenstufen werden dem 
Igel Lebensräume zu-
gänglich gemacht. © Igel-
zentrum Zürich  

 

Mut zur Lücke: bereits 
eine kleine Lücke im 
Zaun ermöglicht den Zu-
tritt für kleine Wildtiere 
wie Igel. © Lisa Häfliger 
wildenachbarn.ch 

 

https://thurgau.wildenachbarn.ch/agenda/informationsanlass-freie-bahn-thurgau
https://thurgau.wildenachbarn.ch/agenda/informationsanlass-freie-bahn-thurgau
mailto:thurgau@wildenachbarn.ch
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Agenda 
 
Datum Veranstaltung 

18.05.25 Eidgenössische Abstimmung 

23.05.25 Altpapiersammlung 

22.05.25 Rechnungsgemeindeversammlung Politische Gemeinde Raperswilen 

27.05.25 Rechnungsversammlung VSG Wigoltingen 

28.09.25 Eidgenössische Abstimmung 

24.10.25 Altpapiersammlung 

30.11.25 Eidgenössische Abstimmung 

02.12.25 Budgetversammlung VSG Wigoltingen 

11.12.25 Budgetgemeindeversammlung Politische Gemeinde Raperswilen 

 
 

Agenda Evang. Kirchgemeinde 
 
Datum Uhrzeit Veranstaltung 

01.04. 12.15 Generationenübergreifender Mittagstisch, Chileschür 

02.04. 20.00 Schnupperprobe beim Kirchenchor, Chileschür 

04.04. 
09.30 
19.00 
 

Wächtergebet, Chileschür 
Kirche und Kultur Veranstaltung, Gemeinsam lesen und theo-
logisieren, Chileschür 

06.04. 10.00 Gottesdienst in Wigoltingen 

13.04. 10.00 
Gottesdienst mit Feier der goldenen Konfirmation in Raperswi-
len, Apéro 

16.04. 18.30 Tänze aus aller Welt, Chileschür 

17.04. 11.45 Mittagstisch für Menschen ab 60+, Chileschür 

18.04. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl in Wigoltingen 

01.04. 12.15 Generationenübergreifender Mittagstisch, Chileschür 

20.04. 
06.00 
 
10.00 

Gottesdienst mit Abendmahl in Wigoltingen, anschliessendes 
Frühstück  
Gottesdienst mit Abendmahl in Raperswilen 

24.04. 10.45 Krabbelandacht, Chileschür 

25.04. 14.00 Chile-Beiz, Kirche Raperswilen 

27.04. 10.00 Gottesdienst in Wigoltingen, Stellvertretung durch Pfr. T. Arni 

04.05. 10.00 Gottesdienst in Raperswilen 

05.05. 09.30 Wächtergebet, Chileschür 

06.05. 12.15. Generationenübergreifender Mittagstisch, Chileschür 

07.05. 19.30 
Kirche und Kultur Veranstaltung, Christliche Spiritualität und 
Achtsamkeit, Chileschür 
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Datum Uhrzeit Veranstaltung 

11.05. 10.00 Konfirmations-Gottesdienst in Wigoltingen, Apéro 

14.05. 18.30 Tänze aus aller Welt, Chileschür 

15.05. 11.45 Mittagstisch für Menschen ab 60+, Chileschür 

18.05. 19.30 Gottesdienst in Raperswilen, Stellvertretung durch Pfr. T. Arni 

23.05. 18.00 
Kirche und Kultur Veranstaltung, Lange Nacht der Kirchen, 
Kirche Märstetten 

24.05. 08.00 
Kirche und Kultur Veranstaltung, auf dem Jakobsweg, Start 
Kirche Märstetten 

25.05. 10.00 Gottesdienst in Wigoltingen, Stellvertretung durch Pfr. T. Arni 

29.05. 10.00 
Gemeinsamer Gottesdienst mit Märstetten in Raperswilen, 
Apéro 

01.06. 10.00 Gottesdienst in Wigoltingen, Apéro 

03.06. 18.30 
Kirche und Kultur Veranstaltung, Patientenverfügung, Vorsor-
geauftrag und Testament, Kirchgemeindehaus Märstetten 

04.06. 09.30 Wächtergebet, Chileschür 

08.06. 10.00 
Pfingstgottesdienst gemeinsam mit Müllheim in der Kirche 
Müllheim, Abendmahl 

15.06. 10.00 
Gottesdienst in Wigoltingen, Mitwirkung des Kirchenchores 
mit Thema «Johann Sebastian Bach», Kirchenkaffee 

17.06. 12.15 Generationenübergreifender Mittagstisch, Chileschür 

18.06. 
10.45 
18.30 
20.00 

Krabbelandacht, Chileschür 
Tänze aus aller Welt, Chileschür 
Schnupperprobe beim Kirchenchor, Chileschür 

21.06. 19.00 
Kirche und Kultur Veranstaltung, Konzert Gitarre trifft Orgel, 
Kirche Wigoltingen 

22.06. 10.00 
Gottesdienst in Raperswilen, Stellvertretung durch D. Aeber-
sold, Diakon 

26.06. 11.45 Mittagstisch für Menschen ab 60+, Chileschür 

29.06. 10.00 Familiengottesdienst am VAGO Weiher (Kirche kunterbunt) 

 
 

Absagen/Verschiebungen 
 
Bitte beachten Sie die aktuellen Änderungen auf den jeweiligen Homepages. 
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Käserei Dätwyler GmbH 
 

Unsere Käserei hat wie folgt geöffnet: 

Montag bis Samstag: 08.00 bis 11.00 Uhr 

Nachmittags nach Absprache 

 

 

Gemeindeverwaltung 
 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag 08.30 Uhr bis 11.00 Uhr 

Dienstagnachmittag 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
 

Gemeindepräsidentin: 

Gaby J. Müller, 079 406 71 92 Dienstag 08.30 Uhr bis 11.00 Uhr 

   13.30 Uhr bis 16.30 Uhr 

Öffnungszeiten Feiertage: 

Die Gemeindeverwaltung bleibt geschlossen: 

Ostern: Freitag, 18. April bis und mit Montag, 21. April 2025 

Tag der Arbeit: 1. und 2. Mai 2025 

Auffahrt: Donnerstag, 29. Mai 2025 und Freitag, 30. Mai 2025 

Pfingsten: Montag, 9. Juni 2025 

 
Im Notfall wenden Sie sich bitte an die Gemeindepräsidentin Frau Gaby J. Müller, 
unter 079 406 71 92. 

 


